—zuriick an SWL -

Auftrag zur Lieferung von WerreStrom PLUS?® Gewerbe V

fir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh fur berufliche, landwirtschaftliche oder

gewerbliche Zwecke durch die Stadtwerke Léhne Energie & mehr GmbH (Lieferant) STADTWERKE Lb HNE
Lieferant: Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH

Sonnenbrink 2-4 | 32584 Léhne Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Antl "C & W]CM" &M bH
Tel. 05732 975 180 | Fax: 05732 975 100 Geschéftsfiihrung: Matthias Kreft EMCV@
kundenservice@stadtwerke-loehne.de Sitz der Gesellschaft: 32584 Lohne

Sparkasse Herford Handelsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen | Register-Nr. HRB18505

IBAN: DE61494501200000058669 | BIC: WLAHDE44XXX Steuernummer: 310/5787/2212 | USt.-ID: DE353405442

Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben

1. Kunde

Firma* Steuernummer* Handelsregisternummer*

‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ ‘ ‘
ggf. Vertretungsberechtigte(r) E-Mail-Adresse / Fax

Vorname/Name*l:lFrau I:lHerr[lDiv. Titel @

‘ ‘ Geburtsdatum (freiwillige Angabe)

Tel‘eféjn ée;cﬂéfélich*

‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ ‘ | | ‘ M‘ H ‘ o o *
obilnummer (fur Rickfragen)
StraBe* / Hausnummer*

‘ ‘ " SWL-Vertragskontonu MMET (falls vorhanden) Der Lieferant kann dem Kunden iiber die zuvor ge-

1 1
PLZ* Ort* nannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarun-
‘ ‘ ‘ R R R gen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung

oder Beendigung dieses Lieferverhaltnisses (z. B.
Mitteilung iiber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fir eine dariiber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse
gilt Ziffer 10. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Entnahmestelle (falls von Kundenanschrift abweichend)
StraBe / Hausnummer* PLZ* Ort*

2. Rechnungsanschrift (falls von Kundenanschrift abweichend)
Firma* StraBe* / Hausnummer*

ggf. Name / Vorname ‘ PLZ* ‘ Ort* ‘

3. Bisheriger Strombezug

[ ] umzug/Einzug* Zéhlerstand am Tag der Ubernahme* Name des bisherigen Stromlieferanten*
|:| Lieferantenwechsel* ‘ L ‘ L ‘
|:| Tarifwechsel* Vorjahresverbrauch in kWh* E Stromzéhlernummer*

ID-Marktlokation (sofern bekannt, z. B. aus Ihrer letzten Energieabrechnung) Kundennummer
‘ beim bisherigen Stromlieferanten* ‘ ‘

4. Preise, Produkt , Kombibonusibitte kreuzen Sie an)

Das vom Kunden fiir den gelieferten Strom zu zahlende Entgelt setzt sich zusammen aus dem Grund- und Arbeitspreis.Treffen Sie keine Auswahl beziehen Sie WerreStrom Plus26

Bitte kreuzen Sie hier B B

'WerreStrom Plus?® Klima:
lhre Produktwahl an: >>> WerreStrom PLUS? Gewerbe WerreStrom PLUS?6Klima Gewerbe ! [RISNEEEISIITEN
erneuerbaren Energien

Jo Zihier pro Monat* 13,36 (15,90) 13,36 (15,90) AT,
R
inrggml};e;(sw b 25,97 (30,90) 26,09 (31,05)

*Es kénnen Rundungsdifferenzen entstehen. Die Preise sind Nettopreise. Die Preise in Klammern sind gerundete Bruttopreise und enthalten die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe (derzeit 19%).
Kombibonus: Bei einem gemeinsamen und durchgédngigen Bezug von Erdgas und Strom von mindestens 12 Monaten an einer Verbrauchsstelle von der SWL, erhalten Sie jahrlich einen Kombibonus 21,01
(25,00)* Euro Gutschrift auf die nachste Jahresabrechnung Gas.

5. Lieferbeginn 8. Vollmacht

Gewdinschter Lieferbeginn (fiir den tatséchlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB): Der Kunde bevollmé&chtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und
Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Lieferanten

I:' Néchstméglicher Zeitpunkt I:l zum ‘ ‘ erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrages. Zudem

bevollmachtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage
liber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmachtigt den Lieferanten
ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils

6. Laufzeit, Kﬁndigung zustandigen Messstellenbetreiber.

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum 31.12.2026 und verldngert sich nach Ablauf der . 11 " " " "
Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von g Werbung und EInWI"Igung Bitte die Riickseite
einem Monat gekiindigt werden, jedoch erstmals zum Ende der Erstlaufzeit.Besondere . . ii 1
Kundigungsrechte (nach Gesetz oder den nachfolgend abgedruckten AGB) bleiben unberiihrt. Die 10. SEPA'BaS|SIaStSChr|ftmandat ausfiillen! >>>

Kundigung bedarf der Textform( inkl. E-Mail) GemaR Ziffer 9.9 der AGB steht dem Lieferanten ein .
SonderkUndiggngsrecht zu, wenn wahrend der Vertragslaufzeit erstmalig ein intelligentes 11. AUﬂragsertellung
Messsystem eingebaut wird. Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die obige

H E i Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit
7. Vertragsmhalt / Geltung A"g' Geschaftsbedlngungen der Bestétigung des Versorgungsvertrages/-Mitteilung Uber die Abschlagszahlung des Lieferanten zu-
Erganzend finden die nachfolgend abgedruckten ,Allgemeine Geschéftsbedingungen der stande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat. Die Frist verléngert sich
Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH fiir fiir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh angemessen, wenn nach 14 Tagen der tatsachliche Lieferbeginn noch nicht feststeht, weil noch nicht alle
fur berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke". fiir die Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
(AGB) Anwendung.

Ort/Datum Unterschrift Kunde
X
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— zuriick an SWL -

Auftrag zur Lieferung von WerreStrom PLUS?® Gewerbe \j
fiir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh fur berufliche, landwirtschaftliche oder
gewerbliche Zwecke durch die Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH (Lieferant)

Lieferant: Stadtwerke L6hne Energie & mehr GmbH

Sonnenbrink 2-4 | 32584 L6hne Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Antl EVICV@’C & MCHr &W' bH
Tel. 05732 975 180 | Fax: 05732 975 100 Geschéftsfuhrung: Matthias Kreft

kundenservice @stadtwerke-loehne.de Sitz der Gesellschaft: 32584 Léhne

Sparkasse Herford Handelsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen | Register-Nr. HRB18505

IBAN: DE61494501200000058669 | BIC: WLAHDE44XXX Steuernummer: 310/5787/2212 | USt.-ID: DE353405442

9. Werbung und Einwilligung (falls gewiinscht bitte ankreuzen)

Unternehmen kénnen Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung fiir eigene ahnliche Waren oder Dienstleistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann
der Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mailadresse zu Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfiir andere als die Ubermittlungskosten nach den

Basistarifen (regulare Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH, Sonnenbrink 2-4, 32584
Lohne, Fax: 05732 975 100, kundenservice@stadtwerke-loehne.de.

STADTWERKELOHNE

I:' Ja, ich mochte iiber giinstigere Tarife, Angebote, neue Produkte und Veranstaltungen informiert werden und erkldre mich damit einverstanden, dass mich der
Lieferant hierzu per E-Mail, Post oder Telefon kontaktiert und die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Beginn und Ende
der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit méglich. Er erfolgt fiir die Zukunft und beriihrt damit nicht
die RechtmaRBigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung zur Werbung.

Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH, Sonnenbrink 2-4, 32584 Lohne, Fax: 05732 975 100, E-Mail: kundenservice@stadtwerke-

loehne.de. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbeziiglichen Widerspruchsrechten des Kunden finden
sich in den nachfolgend abgedruckten AGB.

10. SEPA-Basislastschriftmandat

Glaubiger: Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH
Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE0322300002517065
Mandatsreferenznummer: (falls nicht vorhanden, wird sie dem Kunden gesondert mitgeteilt)

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméachtigt die Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH (Lieferant), Zahlungen von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift
zum 1. jeden Monats einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von Stadtwerke Léhne Energie & mehr GmbH auf das angegebene
Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten) Vorname des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten)
StralSe Hausnummer
PLZ Ort
Kreditinstitut
Internationale Bankkontonummer (san) Internationale Bankleitzahl sic)
Ort/Datum Unterschrift(en) der/des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten)
X

Der Kontoinhaber erteilt dem Lieferanten diese Erméchtigung und Anweisung fiir alle Zahlungen aus samtlichen bestehenden und zukiinftigen Vertragsverhaltnissen
zwischen Kunde und Lieferant. Sofern der Kontoinhaber dem Lieferanten bereits im Rahmen eines anderen Vertrags ein Mandat fiir Zahlungen aus diesem anderen
Vertragsverhaltnis erteilt hat, wird dieses Mandat durch das hier erteilte Mandat ersetzt. Soweit dieses SEPA-Rahmenmandat mehrere Vertrédge aus der
Geschaftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten umfasst, fiihrt die Beendigung eines einzelnen Vertragsverhaltnisses (z. B. durch Kiindigung)

nicht zum Widerruf des SEPA-Rahmenmandats. Flir Zahlungen aus dem jeweils beendeten Vertragsverhéltnis hat es allerdings keinen Anwendungsbereich mehr.
Etwas anderes gilt, sofern der Kontoinhaber das SEPA-Rahmenmandat ausdrticklich hinsichtlich samtlicher Vertragsverhaltnisse widerruft.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH

&

STADT LOHNE
Energic & mehr Gwbtt

fur einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh fiir berufliche, landwirtschaftliche

oder gewerbliche Zwecke (Stand: 01.11.2024)

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Liferbeginns
zustande. Der tatséchiiche Lieferbeginn héngt davon ab, dass alle fiir die Belieferung notwendigen Mafnahmen
(Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.

2. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang /

Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht
2.1, Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine vertraglich benannte
Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, iber den der Kunde beliefert und mittels
Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identifiziert wird.
2.2.  DerMessstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist geméR § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil
dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schliefit. Der

Ligferant stellt dem Kunden das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

2.3 Der Kunde wird die elekirische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist
unzulssig.

2.4, Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméRigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich
um Folgen einer Stdrung des Netzbetriebs einschlieRlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit.
Zu den moglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

2.5 Wird den Parteien die Erfilllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftiichen Aufwand nicht erreicht
werden kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, ArbeitskampfmaRnahmen,
hoheitiiche Anordnungen), unmdglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspfiichten befreit,
solange diese Umsténde noch andauem.

26.  Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspfiicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative
unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall unberiihrt, dass den
Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung /

Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
31.  Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtméfige
Ersatzwertbildung) des zusténdigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom
Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine Femibermitlung der Verbrauchsdaten (z. B. ber ein
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden
durchgefiihrt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu
auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, eftwa anlasslich eines Lieferantenwechsels
oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke
der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese
nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine
Ablesedaten (bermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den tatséchlichen
Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmaRig emmittelten
Ersatzwerte verfiigbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der tatséchlichen
Verhaltnisse schétzen.
32, Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des
Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit
dies zur Ermittiung der preislichen Bemessungsgrundiagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde
hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugénglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatséchlichem Aufwand
in Rechnung.
3.3 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen vertangen. Die Hohe der Abschlagszahlung
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach
dem durchschnittichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft,
dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berticksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit einem
intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen,
monatlich bis zum 15. des auf einen Liefermonat folgenden Kalendermonats, die Entgelte nach diesem Vertrag fiir die im
Vormonat gelieferte elekirische Energie abzurechnen.
34.  ZumEnde jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der ein Jahr nicht iiberschreitet, und zum
Ende des Lieferverhaltnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in elekironischer Form oder in
Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche
oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt.
Erhélt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in
elektronischer Form. Erhdlt der Kunde elekironische Abrechnungen, erfolgt die Ubermitlung der Abrechnungen auf
Wunsch auch einmal jahriich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Belieferung unter
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der
Abrechnung der tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw.
nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entfallt
das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3. Satz 1.
35.  Erhalt der Kunde eine elekironische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermittiung der Verbrauchsdaten (z. B.
Uber ein intelligentes Messsystem), erhalt er unentgeltiich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinfor-
mationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate.
3.6.  Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und einem von diesem benannten Dritten, soweit
verfiighar, erganzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfiigung. Der Lieferant stellt dem Kunden die
dadurch entstandenen Kosten nach tatséchlichem Aufwand in Rechnung.
3.7. Der Kunde kann jederzeit eine Nachpriifung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine
Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des MessEG verlangen, unter Mitwirkung
des Lieferanten - soweit dies mglich und erforderlich ist. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur dann zur
Last, sofer die eichrechtichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tberschritten werden.
3.8.  Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der eichrechtichen Verkehrsfehlergrenzen
oder werden Fehler in der Emittiung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der
Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw.
nachentrichtet oder mit der néchsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmaig emittelten Ersatzwerte vor), so
ermittelt der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend Ziffer
3.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum
beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Gber einen gréReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem
Fallist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
39.  Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant gednderte
verbrauchsunabhangige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fiir die Abrechnung gednderter verbrauchsabhéngiger
Preishestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf
Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisénderung
aufgeteilt, wobei jahreszeitiche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte
angemessen zu beriicksichtigen sind. Die nach der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen kdnnen
entsprechend angepasst werden.

3.10. Die Entgelte fiir die Messung sowie den Messstellenbetrieb eines nicht elektronischen Zahlers (konventioneller
Z&hler) sind in den Preisen inkludiert. Ist oder wird die Entnahmestelle mit einem intelligenten Messsystem oder einer
modernen Messeinrichtung ausgestattet, erfolgt die Abrechnung der Entgelte fiir den Messstellenbetrieb grundsatzlich im
Verhéltnis zustdndiger Messtellenbetreiber und Kunde. In diesem Fall sind die Messstellenbetriebsentgelte fiir ein
intelligentes Messsystem oder eine modeme Messeinrichtung nicht Bestandteil der Preiskalkulation nach diesem Vertrag.
E;fstattungen fiirin der Mischkalkulation enthaltene Kostenbestandteile fir nicht elektronische Zahler u. Messstellenbetrieb
erfolgen nicht.

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
41, Sémtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschidge und Vorauszahlungen
zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung
festgelegten Zeitpunkt fllig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Uberweisung
(auch durch Bartiberweisung) zu zahlen. Der Kunde informiert den Lieferanten vorab in Textform, sofem Dritte fiir ihn
leisten. Der Lieferant ist berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.
4.2, Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Mafinahmen zur Durchsetzung
seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant emeut zur Zahlung auf oder &sst der Lieferant den Betrag durch einen
Beauftragten einziehen, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatséchlichem Aufwand
in Rechnung. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unbertihrt.
43.  Einwénde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
4.3.1 sofem der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtichen Grund mehr als doppelt so hoch wie
der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachpriifung der Mess-
einrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht die ordnungsgeméBe Funktion der Messeinrichtung
festgestellt ist,
oder
4.3.2 sofem aus Sicht eines verstandigen Kunden die emsthafte Mdglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht,
. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlemn oder
bei weit auRerhalb der Plausibilitét liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung
deren ordnungsgemafe Funktion bestétigt hat.
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unbertihrt.
44.  Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspril-
chen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fiir Anspriiche des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund vollstandiger oder
teilweiser Nichterfiillung oder mangelhafter Erfiillung der Hauptleistungspflichten.

5.  Vorauszahlung / Sicherheitsleistung

51.  Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen,
wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb
eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerét oder in sonstigen begriindeten Fallen.

5.2.  BeiVerlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hhe und die Griinde fur die Vorauszahlung sowie
die Voraussetzungen fiir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friinestens zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet
sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berticksichtigen.

53.  Die Vorauszahlung wird mit der jeweils néchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung
(Rechnungsbetrage und Abschldge nach Ziffer 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von
der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet.
54.  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B.
Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

55.  Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Hohe der fiir einen Zeitraum von
[zwei] Liefermonaten voraussichtich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofen die Parteien nichts
anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulssig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuld-
nerischen Burgschatt einer europdischen Bank. Die sich verburgende Bank muss ein Rating im ,A*Bereich von Standard
& Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

5.6.  Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in
Veerzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfiillung der riicksténdigen
Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

5.7.  Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftich
androhen, es sei denn nach den Umstanden des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus
der Sicherheit zu spat erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrags fiir den Kunden ein Handelsgeschaft, betrgt die
Frist wenigstens eine Woche. In allen tibrigen Féllen betrégt sie einen Monat.

58.  Die Sicherheit ist unverzliglich zurtickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind

5.96 hDie Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer 9 bleiben
unbertihrt.

6.  Entgelt/Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
6.1.  Das vom Kunden zu zahlendes Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffem 6.2 bis 6.4
Zusammen.
6.2.  Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisanga-
ben im Auftragsformular ergebenden Hohe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung aller
Kunden in diesem Tarif anfallen. (unabhangig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses) Sie enthalten
folgende Kosten: Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fiir Messstellenbetrieb - soweit diese Kosten
dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden — , das an den Netzbetreiber abzufiihrende
Netzentgelt, die vom Netzbetreiber erhobene KWKG Umlage nach § 12 EnFG, die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV,
die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V.m § 12 EnFG, die abLaV-Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV, die
Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG, (Die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen
werden sollen, werden derzeit in die Umlage nach § 19 StromNEV eingerechnet.), die Stromsteuer sowie die
Konzessions-ahgaben. Die Preise des Produkts ,WerreStrom PLUS Kiima * enthalten zusétzlich die Kosten fiir die
Beschaffung sowie die Entwertung der Herkunftsnachweise beim Umweltbundesamt. Der Lieferant ist berechtigt, mit
grundzusténdigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit
intelligenten Messsystemen und modemen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzustandige Messstellenbe-
treiber gegentiber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusétzliche Inanspruchnahme
des Kunden fiir diese Entgelte durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.
6.3.  Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschiuss mit zusétzlichen, in Ziffern
6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die
hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die
Verteilung von elekirischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitich auferlegten, allgemein verbindlichen
Belastung (d. h. keine Buligelder o. &) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Héhe nach Satz 1 und 2 fiibrt bei
Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung
erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberech-
nung ist auf die Mehrkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen
Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kdnnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab
dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird tber eine solche Weiterberechnung spétestens vier
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform informiert. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Weiterberechnung zu kiindigen.
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64.  Zusatzich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffer 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Héhe an. Die
derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.

6.5.  Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziffer 6.3. und 6.4. zu zahlenden Preisbestandteils
auf Anfrage mit.

6.6.  Der Lieferant st verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2. - nicht hingegen etwaige zukiinftige
Steuemn, Abgaben und sonstige hoheitich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3. sowie die gesondert in der jewells geftenden
Hohe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4. - durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem
Ermessen gemaR § 315 BGB anzupassen (Erhéhungen oder Senkungen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist
ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2. genannten Kosten. Der Lieferant iberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser
Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2. seit der jewells
vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6. bzw. - sofemn noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6. erfolgt
ist - seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschrénkt.
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenléufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbe-
stimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese
sind so zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fiir den Kunden ungiinstigeren MaRstaben Rechnung getragen werden
als Kostenerhthungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhdhungen.
DerKunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Austibung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtiich tiberpriifen
zulassen. Anderungen des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.6. sind nur zum Monats-ersten maglich, bei
Bestehen einer Preisgarantie friihestens jedoch zum Ablauf der Preisgarantie, bei Vereinbarung einer Mindestiaufzeit friihestens
zum Ablauf dieser Mindestlaufzeit. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen
spétestens vier Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteit. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Die Preisgarantie bezieht sich nur auf den von der
Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH beinflussharen Teil des Strompreises. Das sind die reinen Energiekosten sowie die
Vertriebskosten. Die Preisgarantie bezieht sich nicht auf den von der Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH nicht
beeinflussbaren Teil des Strompreises, welcher die Umlagen, Entgelte, Abgaben und Steuern umfasst. Das sind insbesondere
die EEG-Umlage, die KWKG-Umlage, die Umlagen nach § 19 StromNEV, die Offshore-Haftungsumlage, die Umlage fiir
abschalthare Lasten, die Netzentgelte, die Entgelte fiir Z&hler und Messung (siehe Ziffer 3.10), die Konzessionsabgabe, die
Stromsteuer und die Umsatzsteuer. Fiir den Fall von Preisénderungen gilt das Verfahren nach Ziffer 6 der AGB.

6.7.  Informationen tiber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhélt der Kunde
unter Tel.-Nr. 05732/975-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-loehne.de.

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten ber die
Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch
elekirischer Arbeit und Uber einen anderen Bilanzkreis unverziiglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Erbringung der
Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung  soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung der
BNetzA enthehrlich wird gegen angemessenes Entgelt ermdglichen. Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rahmen
dieses Lieferverhaltnisses erbracht und handelt es sich bei dem Kunden nicht zugleich um einen Haushaltskunden nach § 3 Nr.
22 EnWG, steht dem Lieferanten ein auerordentiches Kiindigungsrecht dieses Lieferverhéltnisses mit einer Frist von drei
Kalendermonaten zum Monatsende zu.

8. Anderungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschaftsbedingungen

Die Regelungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschaftsbedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MshG, MessEG und MessEY,
hdchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Aquivalenzverhdlt-
nis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B.
durch Gesetzesanderungen, sofem deren konkreter Inhalt nicht bereits - etwa in der Phase zwischen dem Abschiuss des
formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er
auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Mafe gestdrt werden. Ebenso kann nach Vertragsschiuss eine im Vertrag
und/oder diesen Allgemeinen Geschéftsbedingungen  entstandene Licke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der
Durchfiihrung des Veertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klause! fiir unwirksam erklart), die nur durch
eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen - mit Ausnahme des Entgelts unverziiglich insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als
es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener
Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durchfilhrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschéftsbedingungen nach dieser Ziffer sind
nur zum Monatsersten mdglich. Die Anpassuing wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spétestens
vier Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9.  Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung / Sonderkiindigungsrecht bei

Einbau intelligentes Messsystem
91, Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zustandigen
Netzbefreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Mafe schuldhaft Strom unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Stromdiebstahl’) und die Unterbrechung zur
Veerhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderich ist.
92.  Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant
ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu
lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen auer Betracht, die der Kunde schliissig
beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht féllig sind, oder die aus einer
streitigen und noch nicht rechtskréftig entschiedenen Preiserhdhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt,
wenn die Folgen der Unterbrechung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung
spétestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnut-
zung acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekiindigt. Der
Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu
unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere
Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend
entgegenstehen, unverziiglich hinweisen.
9.3, Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befistetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegentiber
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingefiihrt, das voraussichtlich bis zum 30.04.2024 gilt und dem vertraglichen Recht zur
Versorgungsunterbrechung aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB-Ziffer filr diese Kunden vorgeht. Nach § 118 EnWG
ist eine Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger Androhung méglich, wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem Kunden ist nach § 118b Abs. 7 EnWG vor der Versorgungsunterbrechung
insbesondere der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die
Regelungen zur Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser
AGB-Ziffer sind fiir die Dauer der Wirksamkeit des § 118b EnWG gegentiber Haushaltskunden ausgesetzt.
94.  Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der
Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsachiichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird
unverziiglich wiederhergestelt, wenn die Grinde fiir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung bezahlt sind; sofem keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit
auch bej einer erteilten Einzugserméchtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzuglich
mittels Uberweisung zu zahlen.
9.5, DerVertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die Lieferung eingestellt werden. Der
Lieferant muss den Kunden unverziiglich beim zustandigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden
im Falle einer auRerordentiichen Kindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des
Netzbetreibers, Prozessfristen der aus den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tber den Zeitpunkt der
Vertragsheendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafir einen Ausgleich erhat
(z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fiir diese fortwéhrende
Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach
Ziffer 9.1, oder im Fall eines wiederholten Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im
letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kindigung unterbleibt in
diesem Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt,
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nachkommt.
96.  Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermdgen der
anderen Partei oder eines wesentichen Teils dieses Vermagens eingeleitet wurde.

9.7.  Firden Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete
Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin
gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung des
Lieferanten mit Kiindigungsandrohung.

98.  Darliber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen
Auskunft der Creditreform GmbH & Co.KG insbesondere zu folgenden Punkten auRerordentlich zu kiindigen: erfolglose
Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstatiliche Versicherung zum Vermgen, Restschuldbefreiung.

99.  DerLieferant st berechtigt, den Vertrag bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit
einer Frist von zwei Monaten auf den angekdindigten Zeitpunkt des Einbaus zu kiindigen. Der Lieferant wird dem Kunden in
diesem Fall mit der Kiindigung ein Angebot fiir den Abschluss eines neuen Stromliefervertrages unterbreiten.

10.  Haftung

101, Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pfichtverletzung (z. B. bei Nichterfiilung der Lieferpflicht oder
ungenauer oder verspéteter Abrechnung) fiir dadurch entstandene Schéden nach MaRgabe von Ziffem 10.2 bis 10.6.

10.2.  Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméRigkeiten in der Elektrizitatsversorgung sind,
soweit es sich um Folgen einer Storung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegentiber dem
Netzbetreiber geltend zu machen.

10.3.  Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich tiber die mit der Schadensverursachung zusammenhén-
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden
konnen.

104. I allen dbrigen Haftungsféllen st die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfillungs- und Verrichtungsgehiffen fir
schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahriassigkeit
herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schéden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pfichten, deren Erfilllung die ordnungsgemaRe
Durchfiihrung des Vertrages tberhaupt erst ermaglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelméRig vertrauen
darf (sog. Kardinalpfiichten).

10.5.  Im Falle einer Verletzung wesentiicher Veertragspfiichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht,
beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mdgliche Folge der
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder kennen musste,
hétte voraussehen miissen. Gleiches gilt bei grob fahridssigem Verhalten einfacher Erfiillungsgehiffen (nicht leitende
Angestellte) auRerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kdrper- und Gesundheitssché-
den.

10.6.  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

11.  Umzug / Ubertragung des Vertrags

1.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziiglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der
neuen Anschrift und der neuen Stromzéhlermummer oder Markilokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im
Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine
rechizeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermdglichen.

1.2, Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums,
wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der
Lieferant unterbreitet dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch geme ein neues Angebot.

11.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von
sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen
Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer kiindigen. Die Kindigung kann mit Wirkung zum
Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spéteren Zeitpunkt erklért werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag
nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern,
wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an
dessen neuem Wohnsitz mdglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs sefzt voraus, dass der Kunde dem
Lieferanten das Umzugsdatum rechzeitig mitgeteilt hat.

1.4, Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1. aus Grinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem
Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpfiichtet, weitere Entnahmen an seiner
bisherigen Entnahmestelle, fiir die der Lieferant gegentiber dem drtlichen Netzbetreiber einstehen muss und fiir die er von
keinem anderen Kunden eine Veergiitung zu fordem berechtigt ist, nach den Preisen des Veertrages zu vergiten. Die Pflicht
des Lieferanten zur unverziiglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf
enggan%enen Gewinn wegen einer nicht oder verspétet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben
unbertihrt.

11.5.  Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch
und wirtschattlich leistungsfahigen Dritten zu tibertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens sechs
Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung
zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von
Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen im Sinne des
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 11.5 unberhrt.

12.  Vertragsstrafe

121, Verbraucht der Kunde Elekrizitat unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder
nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir die
tatséchliche, sofem nicht feststellbar, fir die geschatzte Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens aber fiir sechs Monate
auf der Grundlage einer téglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeréte von bis zu zehn Stunden nach dem
fiir den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.

12.2.  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsétzlich oder grob fahriéssig die Verpflichtung
verletzt, die zur Preisbildung erforderiichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrages,
den der Kunde bei Erfiilung seiner Verpflichtung nach dem fiirihn geltenden Vertragspreis zusétzlich zu zahlen gehabt hatte.
Sie darf fiir den tatsachlichen, sofem der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fiir einen geschétzten Zeitraum,
[&ngstens aber fir einen Zeitraum von sechs Monaten vertangt werden.

13. Datenschutz |/ Wechselseitige Ubernahme von Informationspflichten gegen-
liber sonstigen betroffenen Personen

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhdlt der Kunde in der ,Information zur
Verarbeitung personenbezogener Daten” des Lieferanten.

14.  Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel

141, Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim drtlichen Netzbetreiber erhélich.

14.2.  Ein Lieferantenwechsel erfolgt z{igig und unentgeltiich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen
Lieferanten den fiir ihn maRgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant
aus Grinden, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschétzte Verbrauch anzugeben.

15.  Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fiir Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des ¢ffentlichen Rechts und
dffentlich-rechtliche Sondervermdgen ist ausschlieRlich Sitz des Lieferanten. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

16.  Aligemeine Informationen nach Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir Energieefizienz
eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmainahmen
aufgefiihrt sind. Weiterfiinrende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbieter selbst erhalten sie unter
www.bfee-online.de. Sie knnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur iber das Thema Energieeffizienz
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

17.  Kostenpauschalen
Sonstige Kosten

Kosten fiir Bankriicklastschriften
Dokumentenpauschale (Herstellung und
Ubersendung von Ablichtungen und Abschriften;
Ubersendung elektronischer Dateien) 3000€ 3570€

In den genannten Bruttobetrdgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Hohe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein

Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.

18.  Schlussbestimmungen

18.1.  Diese Bedingungen sind abschlieend. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

18.2.  Solten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiirbar sein oder werden, so bleibt der
Vertrag im Ubrigen davon unberiihrt.

netto rutto
Gebihr ~ des  jeweiligen  Kreditinsfituts
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STADTWERKELOHNE

Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei der ) "
Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH Energic & menr.

Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage fiir die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten.. Hiermit kommen wir [hrem
Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit:

Verantwortliche/r:

Datenschutz-
beauftragte/r:

Zweck und
Notwendigkeit:

Rechtsgrundlage:

Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH
Die Geschéftsfiihrung

Sonnenbrink 2-4

32584 Lohne

Telefon: 05732/975-0

Telefax: 05732/975 100

E-Mail: info@stadtwerke-loehne.de
Behordlicher Datenschutzbeauftragter der Stadtwerke Lohne
- personlich -

Sonnenbrink 2 — 4

32584 Lohne

E-Mail: Datenschutz@stadtwerke-loehne.de

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:

Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,

Telefonnummer, Kundennummer, ggf. Firma, Registergericht, Registernummer),

Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zahlernummer, Identifikationsnummer der
Marktlokation (Entnahmestelle)),

Verbrauchsdaten,

Angaben zum Belieferungszeitraum,

Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten),

Daten zum Zahlungsverhalten.

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken verarbeitet:

Erfullung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages (und Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen
auf lhre Anfrage) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

Erfallung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. ¢) DS-GVO.

Wahrnehmung von Aufgaben, die im 6ffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.

Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dirfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Giberwiegen. Telefonische Werbung
durch den Lieferanten erfolgt liberdies nur mit zumindest mutmaRlicher Einwilligung des Kunden gemalR § 7
Abs. 2 Nr. 2 UWG.

Bewertung lhrer Kreditwirdigkeit zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur
Ermittlung Ihrer Kreditwirdigkeit durch die Auskunftei Creditreform Herford und Minden Dorff GmbH & Co. KG,
Krellstr. 68, 32584 Lohne, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dirfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns
oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Gberwiegen.

In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei zur Ermittlung der Kreditwiirdigkeit personenbezogene Daten
zu lhrer Identifikation (Name, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten lber nicht vertragsgemalies oder
betriigerisches Verhalten Gbermittelt.

Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung
(Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung lhrer Kreditwiirdigkeit zu geben. In der Berechnung der
Kreditwurdigkeit flieRen unter anderem lhre Anschriftendaten ein.

Im Rahmen des Energielieferverhaltnisses miissen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die fiir
den Abschluss des Energielieferverhaltnisses und die Erfiillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann das
Energielieferverhaltnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfiillt werden. Zum Abschluss und zur Erfillung des
Energie- und Wasserlieferverhaltnisses findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschlieRlich Profiling
statt.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von:

Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO (Erflllung eines Vertrages)

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO (Erfillung einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 Abs. 1 lit. ) DS-GVO (Wahrnehmung einer Aufgabe)

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (Wahrung berechtigter Interessen)
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Quellen:

Ubermittlung an
ein Drittland/
internationale
Organisation:

Speicherdauer bzw.
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Betroffenen-
rechte:

Widerspruchsrecht:

AT 4
STADTWERKELOHNE

Encrgic & mehr.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Energie- und Wasserlieferverhaltnisses

von lhnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die

wir aus offentlich zuganglichen Quellen, z. B. aus Grundbtichern, Handelsregistern, und

dem Internet zuldssigerweise gewinnen durften. AuBerdem verarbeiten wir personenbezogene

Daten, die wir zulassigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder

von Dritten, z. B. Netzbetreiber oder Auskunfteien, erhalten.

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschlieRlich gegeniiber folgenden

Empfangern bzw.Kategorien von Empfangern:

e  Vertriebspartner und Dienstleister zur gezielten Ansprache, zum Abschluss, fiir die Durchfihrung und nach
Beendigung des Vertrags sowie zur Provisionsabwicklung.

e Auskunfteien und Scoring-Anbieter fur Bonitdtsauskiinfte, Einmeldungen und zur Beurteilung des Kreditrisikos.

e  Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Dienstleister fiir Belieferung und Abrechnung. Dies gilt auch fir
wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne von § 6 a EnWG.

e  Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen fir Abrechnungen sowie Abwicklungen von
Zahlungen.

° IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur.

e  Offentliche Stellen in begriindeten Fillen (z. B. Kommunalbetriebe, Sozialversicherungstriger, Finanzbehérden,
Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehorden).

e Inkassodienstleister und Rechtsanwalte, um Forderungen einzuziehen und Anspriiche gerichtlich durchzusetzen.
Kommt es im Inkassofall zur Ubermittlung personenbezogener Daten (Kunden- und Kontaktdaten, Zahlungs-,
Verbrauchsstellendaten und Daten zur Forderung) an einen Inkassodienstleister, setzen wir Sie vorher tber die
beabsichtigte Ubermittlung in Kenntnis.

Eine Ubermittlung lhrer personenbezogenen Daten an oder in Drittldnder oder an internationale Organisationen

erfolgt nicht.

Personenbezogene Daten werden zu den unter den genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fir die
Erflllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden lhre
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein iberwiegendes rechtliches Interesse des Unternehmens an
der Verarbeitung nach MaRgabe der einschlagigen rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fiir eine
Dauer von zwei Jahren Uber das Vertragsende hinaus.

Auskunftsrecht (Art. 15)

Recht auf Berichtigung (Art. 16)

Recht auf Loschung (Art. 17)

Recht auf Einschrénkung der Verarbeitung (Art. 18)

Recht auf Datenibertragbarkeit (Art. 20)

Widerspruchsrecht (Art. 21 und Art. 7 Abs.

3 DS-GVO)

Ihr Beschwerderecht (Art. 77) kénnen Sie unter anderem bei der/dem Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen wahrnehmen.

Kontaktdaten der Aufsichtsbehorde:

Landesbeauftragte fir Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen,

Postfach 20 04 44, 40102 Dusseldorf

Hausanschrift: Kavalleriestr. 2-4, 40213 Dusseldorf

Tel.: 0211 38424-0,

Fax-Nr.: 0211 38424-10,

E-Mail: poststelle@Idi.nrw.de.

Sie kdnnen uns gegeniber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fiir Zwecke der
Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Griinden widersprechen. Wir werden die
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des

Widerspruchs nicht mehr fiir die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung

verarbeiten und die Daten lI6schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfillung
des Energieliefervertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 6ffentlichen Interesse i. S. d. Art.
6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stiitzen
(beispielsweise Ubermittlungen

von personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemafen oder betriigerischen Verhalten des Kunden an
Auskunfteien), konnen Sie uns gegeniber aus Grinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
unter Angabe dieser Griinde widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begriindeten
Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fir die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten I6schen, es sei denn,
wir kdnnen zwingende Grinde fir die Verarbeitung

nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten Gberwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH, Sonnenbrink 2-4, 32574 Lohne,
kundenservice@stadtwerke-loehne.de zu richten.

Seite 2 von 2



A\ ® 4
STADTWERKELOHNE

Energic & wmeHr.
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tage ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um lhr Widerrufsrecht auszutiben, missen Sie uns, der Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH,
Sonnenbrink 2-4, Tel: 05732 975 180, Fax: 05732 975 100, E-Mail: kundenservice@stadtwerke-
loehne.de

mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) Gber
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafiir das beigefligte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tGber die Ausibung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten
haben, einschlieRlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zuséatzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, glinstigste
Standardlieferung gewahlt haben), unverziiglich und spatestens binnen vierzehn Tage ab dem Tag
zurickzuzahlen, an dem die Mitteilung tGber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Fiir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdricklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom und/oder Erdgas wahrend
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Austibung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrages unterrichtet, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.



Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden es an uns zurick.)

An:

Stadtwerke Léhne Energie & mehr GmbH
Sonnenbrink 2-4

32584 Lohne

Tel.: 05732975180
Fax: 05732975100
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-loehne.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag iiber den
Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)

bestellt am: erhalten am:

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Ort, Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s)



Stromkennzeichnung

STADTWERKELOHNE
Encrgic & mehr Gl

Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2024 der Stadtwerke Lohne Energie & mehr GmbH,
Sonnenbrink 2-4, 32584 Lohne gemal 8 42 EnNWG vom 07. Juli 2005, geandert 2021.

Vergleichsdaten Deutschland

Kernenergie 0,0%

Kohle 228%

Erdgas 134 %

Strom aus Erneuerbare

Energien mit La—

Herkunftsnachweisen, nicht
geférdertnachdemEEG 114% o

1.5% —T

Strom aus Erneuerbare Energien,
gefordert nachdem EEG 50,9 %

Sonstige fossile
Energietrager

WerreStrom PLUS*

Kernenergie 0,1%

Kohle 183 % j

Erdgas 10,9 %

Strom aus Erneuerbare 19,0 % o °
Energien mit

Herkunftsnachweisen, nicht

gefordert nach dem EEG

Sonstige fossile

Energietrager 0,8% —T

Strom aus Erneuerbare Energien,
gefordert nach dem EEG 50,9 %

Landerkennzeichnung

Gesamtunternehmensmix WerreStrom Klima

Land Anteile Anteile
Norwegen 32% 67 %
Finnland 68 % 33%

(verbleibender Mix)
WerreStrom

Gesamtunternehmensmix

Kernenergie 0,0 %

Kohle 4,6 % PP
Erdgas 2,7 %

Strom aus Erneuerbare

Energien mit

Herkunftsnachweisen, nicht
gefordert nachdem EEG 92,5 % °

Sonstige fossile
Energietrager 0,2 %

WerreStrom PLUS* Klima

Strom aus Erneuerbare 50,9 %
Energien, geférdert
nach dem EEG

Strom aus Erneuerbare 49,1 %
Energien mit
Herkunftsnachweisen, nicht
gefordert nach dem EEG

Ny

Anteile
0%
0%

Umweltauswirkungen aus der Stromerzeugung

CO2 Auswirkungen

Gesamtunternehmensmix
WerreStrom PLUS* 231
WerreStrom PLUS* Klima | 0

Vergleich Deutschland

g/kWh

Radioaktiver Abfall

Gesamtunternehmensmix | 0
WerreStrom PLUS* 0
WerreStrom PLUS* Klima | 0
Vergleich Deutschland 0

g/kWh



	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Firma: 
	Vorname: 
	Titel: 
	Nachname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße / Hausnummer: 
	Ort: 
	PLZ: 
	Steuernummer: 
	Handelsregisternummer: 
	Mail: 
	Telefon geschäftlich: 
	Telefon Mobil: 
	Vertragskontonummer: 
	Straße/Hausnummer: 
	PLZ2: 
	Ort 2: 
	Firma Rechnung: 
	Name, Vorname: 
	Straße Rechnung: 
	PLZ Rechnung: 
	Ort Rechnung: 
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Zählerstand: 
	Verbrauch: 
	ID-Marktlokation: 
	Lieferant bisher: 
	Zählernummer: 
	Kundennummer: 
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Lieferdatum: 
	ort/Datum: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Mandatsreferenznummer: 
	Name Kontoinhaber: 
	Vorname Kontoinhaber: 
	Straße SEPA: 
	Hausnummer SEPA: 
	PLZ SEPA: 
	Ort SEPA: 
	Kreditinstitut: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Datum;Ort: 
	Unterschrift: 
	Name der Ware ggf Bestellnummer und Preis: 
	bestellt am: 
	erhalten am: 
	Name desder Verbrauchers: 
	Anschrift desder Verbrauchers: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift desder Verbrauchers: 


